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Ihre GZlvom 

Betrifft: Entwurf einer Vereinbarung gemäß Art. ISa B-VG zwi­
schen dem Bund und dem Land Oberösterreich über einen 
gemeinsamen Hubschrauber-Rettungsdienst 

Das Bundeskanzleramt-verfassungsdienst übermittelt als Beilage 

die Stellungnahme zum oz. Entwurf einer Vereinbarung gemäß 

Art. ISa B-VG in 2S-facher Ausfertigung zur Kenntnisnahme. 

Für 
de r IlCA ........ ' ... 

6. Juli 1987 
Für den Bundesminister für 

Gesundheit und öffentlicher Dienst: 
JABLONER 
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Stoitzner 11 194/6-111/4/87 

Betr ifft: Entw'urf einer Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwi­
schen dem Bund und dem Land Oberösterreich über einen 
gemeinsamen Hubschrauber-Rettungsdienst; 
Stellungnahme des Bundeskanzleramtes-Verfassungsdienst 

Der mit do. oz. Zahl übermittelte Entwurf einer Vereinbarung 

gemäß Art. 15a B-VG gibt dem Verfassungsdienst keinen Anlaß zu 

Bemerkungen. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme ergehen an das präsidium 

des Nationalrates. 

6. Juli 1987 
Für den Bundesminister für 

Gesundheit und öffentlicher Dienst: 
JABLONER 
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